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Informationen zur Schuleinschreibung 
 

Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht, Feststellung der 
Schulreife und Wechsel der Schulstufe 
 
Die Schulpflicht gilt für alle Kinder, die bis 31. August den 6. Geburtstag feiern. 
 
Aufnahme in die Volksschule und die Feststellung der Schulreife (Novelle zum 
Schulpflichtgesetz, BGBl. I. Nr. 134/1998 und § 17 Abs. 5 SchUG (BGBl. I. Nr. 
133/1998): 
Schulpflichtige, aber für die erste Schulstufe nicht schulreife Kinder werden in eine 
für die Grundstufe 1 verbindliche Vorschulstufe aufgenommen (das kann eine 
Vorschulklasse sein oder integrativ in eine Schuleingangsphasenklasse). Eine 
Rückstellung schulpflichtiger Kinder vom Schulbesuch entfällt. Der Schulbesuch gilt 
für die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht. 
 
Feststellung der Schulreife  
Schulreif ist ein Kind, wenn angenommen werden kann, dass es dem Unterricht in 
der ersten Schulstufe zu folgen vermag, ohne körperlich oder geistig überfordert zu 
werden.  
 
Entscheidung: 
Schulleitung/Bei negativer Entscheidung schriftlich durch die Schulleitung 
 
Bei der Schulreifefeststellung werden folgende Bereiche behandelt: 

• Grobmotorik (Ball fangen, auf einer Linie gehen, ...) 

• Auditive Wahrnehmung (Rhythmus erkennen, Reimwörter erkennen, 
Anlaute erkennen, …) 

• Sprachentwicklung (Bild beschreiben, Farben benennen, Körperteile 
benennen, …) 

• Mathematische Grundlagen (zählen, Mengen bis 5/6, etwas dazu geben 
oder wegnehmen, …) 

• Feinmotorik (nachspuren, anmalen, Knöpfe zumachen, …) 

• Visuelle und taktile Wahrnehmung (Formenunterschiede, Dinge ertasten, ..) 

• Allgemein: Ausdauer, Konzentration, Instruktionen verstehen, Tempo, 
Selbständigkeit, Kontaktaufnahme mit anderen Kindern 
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Das soll Ihr Kind können:  

• selbständiges An– und Ausziehen 

• Alleine auf die Toilette gehen können 

• Richtiger Umgang mit Schere und Klebstoff 

• Richtiger Umgang mit Bleistift und Buntstift 

• Sich an Regeln halten können 

• Warten können 

 
Das muss Ihr Kind nicht können:  

• Lesen 

• Schreiben 

• Rechnen 

 
Nähere Infos finden Sie hier: 
https://www.schule.at/bildungsnews/detail/worauf-kommt-es-beim-thema-schulreife-
an 
 
Zusammensetzung der einzelnen Klassen 
Wir versuchen, die Bedürfnisse Ihres Kindes sowie Ihre Wünsche so weit wie 
möglich zu berücksichtigen. Zusätzliche Aspekte für die Zusammensetzung einer 
Klasse sind zum Beispiel:  

o Anzahl Anmeldungen und Wünsche 

o Ausgeglichene Heterogenität (individueller Förderbedarf, Alter, 
Geschlecht, Erstsprache) 

o Geschwisterkinder 

 
 


